
Gerneinde Lotlsletien
Landkreis Wcldshui

Satzungen

zum Bebauungsplen "Löngelen", Lottstetten

1. Ausferllgung

Aufgrund des $ I0 cies Bougesetzbuches und des $ 74 cier Lcndesbau-
or,Jnung Boden - Würiienrberg in Verbindung mit $ 4 der Gemeindeordnung
für Bcden - Württemberg hot der Gemeinderot der Gemeinde Lottstetten in
seiner Sitzung am 22. Juni 2006 den Bebouungsplon

"l Ännalan" I nlictattonLvl l:rvlvl I , Lvl lJlvl lvI I

sow'ie örtliche Bcuvorschriften für den Geitungsbereich dieses Bebouungs-
plcnes ols Saizung beschiossen.
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Röu mlic her Gellu ngsbereic h

Der röumliche Geltungsber"eich ergibt sich cus dem im zeichnerischen leil ($

2, Ziff . I dieser Sotzung) eingezeichneten Picngebiet.
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Beslondleile des Bebouungsplanes

Der Bebouungsplcn besteht cus:

1. Zeichnerischer Tei! M I : 500

2. Bebcuungsvorschrifien:

Sotzur-r g A : Plo n u n gsrec htlic he Festsetzu n gen
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Dem Bebauungsplon ist eine Begründung mit derrr Unrweltbericht sowie die
zusommenfcssende Erklörung entspr. $ l0 Abs.4 Bcr-rGB beigefügi.
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Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 75 LBO hanCelt, wer den cufgrund von $ 74
LBO in Verb. mit $ 9 Abs. 4 BauGB ergangenen Bestondteilen dieser Sotzun-
gen zuwiderhondeli.
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lnkrqfttreten

Diese Sctzungen treien mit der Bekonnimcchung dei'Sotzungsbeschlüsse in
Vrn#I
l\l ul l.
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Gemeinde Lottsletlen
Londkreis lltloldshut

Verfqhrensvermerke zur Aufstellung des

"Löngelen", lotlslellen

Bebsuungsplcnes

Aufstellungsbeschluss gefcsst in der Sitzung des Gemeinderotes om 15.

Septenrber 2005.

Ortsübliche Bekonntmachung des
BauGB am 30. September 2005.

Beschluss cies Gemeinderotes, die
$ 3 Abs. I BoUGB durchzuführen
IUU5.

Aufstellungsbeschlusses gern. $ 2 Abs. l

Beteiligung der Offentlichkeit entspr. dem
gefosst in der Siizung om ,l5. 

September

Durchführung der Beteiligung der Offentlichkeit entspr. dem $ 3 Abs. I BouGB
im Rohmen einer Offenlegung: bekonnt gemccht om 30. September 2005;
vorgenommen in der Zeit vom 05. bis einschl. 19. Oktober im Rcthous
I n*tctat*anLVtlJtvltvt t.

Unterrichtung der Behörden gem. $ 4 Abs. I BcUGB orn 03. November 2AA6
mit Fristsetzung bis 25. Novenrber 2006.

Zustlmnnung zum Sotzungsentwurf und Beschluss zur Auslegung gem. $ 3 Abs.
2 ßouGB gefcsst in der Sitzung des Gemeinderotes om 16. Möz 2006.

Ortsübliche Bekonnlmochung des Auslegungsbesclrlusses unci Ort urrd Douer
der Auslegung om 31. Möz 2006.

Benaclrrichtigung cjer Betrörden urrcl sonstiger Tröger öffentl. Belonge von der
Ausiegung om 05. April 2006.

r--r-rfinnllinl-ra Är rclan,na ,.,tr,,.al-.^^$iil-.'+ *,^'- in Ä^'ii 'rfli'!1 i-;. ii-t li^; ']i-fn^e\-rtt\tttilt\-rtt; /1\JJt\;v\Jtrv \l\Jr\-trvlJtlJrilr y\Jrtr rv. /1vtil l-vvu t-/rJ tw. lvt\lt t\.,vu.

Prüfung der obgegebenen Sieiiungnohmen gem. $ 3 Abs. 2 BouGB unci
Sotzungsbeschluss gem. $ 10 Abs. I BaUGB gefosst in der Sitzung ,Jes

Gemeinderotes om 22. Juni 2006.

Ortsübliche Bekonntmschuirg des Sctzungsbeschrluss gem. $ i0 Atrs. i BouGB
om 07" Juii 2006.

Lortsreiien, om 0 fi. JULI m6 l,/^ffi)
fi.Link \,F.
[/ Bürgermeister



Gerneinde Lcttstetten
tandkreis Waidshut

Bebauungsplan 1. Ausfe*igung

"Längelefi n', Lottstetten

Bebauungsvorschriften (Satzungen A u. B)

1. Rechßqrundlagen

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) v. 23. Juni 1960, BGBI. I 1960, 341, neugefasst
durch Bek. v. 23.09.200412414, zul. geänd. d- Art. 21 G v. 21.06.2005.

1.2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) v.
26.06.1962, BGBI I 1962,429, neugefasst d. Bek. v. 23.01.1990 I 133,
And. d. Art. 3 Gv.22.04.1993 I 466.

1.3 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitp!äne und die Dar-
stellung des Planinhaltes (PlanzV vom 18.12.1990, BGBI. I S.58).

1.4 Landesbauordnung für Baden - Württernberg, zul. geänd. d .das Gesetz
zur Neuregelung des Gebührenrechts vom 14.12.2AA4 {GBl. S 895).

2. $atzunsA:PlanunssrechtlicheFegtsetzunsen

2.1 .Art der baulichen Nutzung:

Das Gebiet ist als ein Allgemeines Wohngebiet gem. $ 4 BauNVO
festgesetzt.
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2.4 Gebäudehöhen, Höhenlage

Die Wandhöhe der Gebäude, gemessen von der Oberkante des
vorhandenen Geländes bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der
Dachhaut, ciarf

bei eingeschossigen Gebäuden ntax. 5,00 m,

beizweigeschossigen Gebäuden max. 8,00 m

betragen.

Die Firsthöhe darf, gennessen wie oben ciargesteilt, bei

eingeschossiger Bebauung max. 10,00 m

zweigeschossiger Bebauung max. 11,50 m

betragen.

Die Erdgeschossfußbodenhöhe darf max. 1,00 m über denr vor-
handenen Gelände liegen.

^ 
F h- -----:--LJ ElaUWerSe

Es gilt eine offene Bauweise nach $ 22 Abs. 2 BauNVO.

2.6 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die eingetragenen
Baugrenzen festgelegt. Nebenaniagen und Garagen sind nur innerhalb
der überbaubaren Flächen zulässig.

t-
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Pro 150 m2 Grundstücksfläche ist ein mittel- bis großwüchsiger Laub-
baum anzupflanzen; empfohlen werden hochstämmige, heimische
Obstbäume. Dabei ist der im Lageplan als Anpflanzung eingetragene
Standort vorrangig zu benutzen.

Die sonstige Anpflanzung soll mit Pflanzarten aus dem hiesigen
Naturraum erfolgen.

Lottstetten, "* 0 6 JULI 2t100
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Der Planer:

"v.4/zingenieurbüro w. popp
ciipi. ing. tu stadt-u. regionalplanung
ing.grad. bauingenieurwesen
waidshut - tiengen
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3.0 Satzung B: BauordnungsreehtlieheEestseEunqen ($ 74 Abs. f LBO
Baden - Württemberq)

3.i Außere Gestaitunq cier Gebäucie

3.1.1 Dächer

Es sind ausschließlich Sattel- oder Walmdächer zulässig. Die Haupt-
firstrichtung soll dabei in Gebäudelängsrichtung verlaufen.

Die Dachneigung ist bei eingeschossiger Bebauung mit 30 - 40", bei
zweigeschossiger Bebauung mit 25 - 30'festgesetzt. Garagen und
trtebengebäude müssen eine Dachneigung von mind. 15'aufiueisen.
Bei einem Anbau der Garage an das Wohnhaus und der Nutzung des
Garagendaches als Terrasse ist ein Flachdach zulässig,

3.1.2 Dachaufbauten

Dachgaupen sind mit bis zu 2,50 m Breite einer Einzelgaupe und in der
Summe aller Gaupen bis zu 5Aa/o der gesamten Hausbreite zulässig.

Dacheinschnitte sind nur in Form eines liegenden Rechteckes und
einer max. Breite von 3,00 m zulässig.

3.2,Aufschüttungen, Abgrabungen

Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis 1,50 m Höhe zulässig.

2 ? EinfriaÄiar rn^önv.v Lrr rrr rvvrvqr rvvr r

Zäune und Hecken sind längs der öffentlichen Verkehrsflächen (Stras-
sen und Wege) nur bis 1,00 m Höhe zulässig. Längs der Nacker Straße
(bestehende Gemeindever"bindungsstraße) sind sie bis 1,20 m Höhe
zulässig.
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen haben Zäune einen Abstand
von 0,50 m zum Fahrbahnrand einzuhalten.
Sockelrnauern sind als Einfriedung nur bis 30 cm Höhe zulässig.
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Zäune aus Drahtgeflecht sind nur mit einer Hinterpflarrzung von Hecken
zulässig, dabei sollen Nadelgehölze nur untergeordnet beigemischt
werden.
Die r,/en+senclung von Stacheiiraht ist unzulässig.

3.4 Bodenschutz

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen
sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten.
Garagenzufahrten, Stellplätze und Zugangswege sind mit wasser-
durchlässigen Belägen zu befestigen.
Nicht bebaute Grundstücksflächen sind als Grünflächen anzulegen und
zr r r rnfarhalfan4U ql tl9l I tqILvl l.

3.5 Abwasser"

Das Oberflächenwasser (Regenwasser) darf von den Dachflächen
nicht sofort der Ortskanalisation zugeführt werden, sondern ist in einer
Zisterne mit mind. 4,5 cbm Fassungsvermögen je Grundstück zu sam-
meln. Hiervon ist ein Überlauf in das örtliche Kanalsystem zulässig.
Die Zisternen sollen mit einem Puffervolumen ausgerüstet sein, so dass
bei größeren Niederschlägen ein Rückhaltevolumen zur Verfügung steht.

Alternativ oder in Ergänzung hierzu ist die Anlage einer Versickerungs-
mulde zulässig. Diese ist entsprechend dem Merkblatt des Landrats-
amtes ,,Wohin mit dem Regenwasser?" anzulegen. Die Versickerung darf
danach nur über eine belebte Bodenschicht ei'folgen.

Die Nutzung des gespeicherten Oberflächenwassers als Brauch-
wasser, z.B. zur Gartenbewässerung, wird empfohlen.

3.6 Antennen

Private Antennen, insbesondere sogenannte Schüsseln, sollen in einer
die Fassade ocier Dachfläche nicht störenden Stelle errichtet werden.

Bei einer Anordnung auf dem Dach darf die Firstlinie nicht höhenmäßig
überschritten werden.
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lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je Wohnung min-
destens 1,5 Steilplärrze anzulegen bzw. nachzuweisen. Bei sich
ergebender ungerader Zahl wird aufgerundet.

4.0 Nachrichtliche Ubernahme sonstiserVorschriften

Brandschutz

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge
von mindestens 96 cbm übei mindestens 2 Stunden erfordei'lich und
nachzuweisen. ln einem Abstand von 100 m sind Überflurhydranten auf
einer Wasserleitung von mind. DN 100 zu erstellen, die einen Fließdruck
von mind. 1,5 bar auflveisen.

Die Freihaltung und Zugängliehkeit zu den Hydranten ist stets zu
gewährieisien.

Äi fianlernalcohrftznae.atz
'vcltvevl&

Falls in dem Gebiet bei Erdarbeiten Bodenfunde auftreten oder Bild-
stöcke, Wegkreuze, aite Grenzsteine oder ähnliches von den Bau-
maßnahmen betroffen sind, ist unverzüglich das Landesdenkmalamt
Archäologische Denkmalpflege, Marienstr. 10 a, 7800 Freiburg zu
benachrichtigen.

r-ottstetten, ann 0 [ JUtt ZUUU

F'lar Dianar'uvl r rur rvr.
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Gemeinde Lolistetlen
Londkreis Wqldshut

Begründung

zum Bebquungsplcn "Löngeien", lottsletten

und zu den Geslsllungsvorschriften E em. g 74 Lsndesbouordnung
Boden - Württemberg für den Geltungsbereich dieses Bebouungs-
plones

1. Erfordernis unci stödtebeuliche Zielselzung

Der Flöcirenrrutzungsplon cier Gerneinde Lottstetten sieht für die weitere
Siedlungsentwicklung des Houptortes eine Flöche ongrenzend on den
südlichen Orlsrond vor.

Dcs künfiige Bcugebiet hoi zum einen den Vorteil, dass es sich in zeniraler
Loge, clso nohe cn der Ortsmitte befindei; zum cnderen ergibt der leicht
geneigte Südhong und im östlichen Teil die ebene Loge ottroktive
Bouplötze.

DerVerwoltung wcr es r'run zwischenzeitlieh möglich, cis ersterr Einstieg zur
Bebouung des Gelöndes dos Grundstück Nr. 108/2, südwesilich des Kinder-
gortens gelegen, zu erwerben, so doss hier mit Plcnung und Reolisierung
begonnen werden konn.

Die verkehrliche Erschließung ist von Cer Nccker Stroße, einer Gemein-
deverbindungsstroße, ous möglich. Auch der Konol ist in dieser Stroße
vorhonden; ollerdings verlöuft der Konol, von Westen kommend, quer über
die südliche Höifie des Grundsiücks Nr. i08/2. Es isi scmit erforderlich, den
Kqnol, soweit er einer Bebouung im Wege ist, zu verlegen.

Die Picnung sieht l5 neu zu schcffende Bcupiöize vor; dqbei sincj ciie 6, om
nordöstlichen Rond gelegenen Bcuplötze, für eine mögliche zweige-
schossige Bebouung vorgesehen.
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Do im lönciliehen Rcum im oligemeinen Wohnhöuser nohezu ousschließlich
für den Eigenbedorf uncl clornit meistens eingesct-rossig eirtstehen, w'ur,ie
dos zweite Geschoss nicht zwingend vorgeschrieben.

Bei einer BelegungsCichte rron 3-4 Einwohner je Hcuptrvohnung und i-2 Ein-

wohner je 2. Wohnung im OG oder je Einliegerwohnung ist bei der Anzahl
von I5 Hör-rserrr mit einer künfiigen Zchi von co. 75 Einwohnern zv rechnen.
Do dos Gebiet für die Eigenentwicklung, d.h. ols Wohnroum für junge
ortsonsössige Fomilien geoocht isi, werden die nuswirkungen iür cien Ort
Lottstetten gering sein.

Aus den ongenommeneR Wert mit 75 künftigen Einwohnern und einer
Gebietsgröße von .|,20 hc ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 62,5

Einw. je ha.

2. Entwicklung dus ciem Flöchennulzungsplen

Wie bereits erwöhnl, ist die Flöche im rechtskröftigen Flöchennutzungsplon
oes Gemeindevewoltungsverbondes Jestetten ols künftige Wohnbou-
flöche für den Houpiort Lottstetten eniholten {s. Ploncusschnitt in der
Anlage); somit ist der" Bebouungsplon ous dem Flöchennutzungsplcn
antr,rrinlzolt

3. Erschließung

Dos Verkehrskonzept geht dovon ous, doss iongfristig eine Erschließungs-
sponge von Osten noch Westen, olso von der Nocker Stroße zum Sport-
plotzweg, geschoffen wird. lm jetzigen l. Bouqbschnitt wird der Anschluss
on die Nocker Stroße hergestellt; am westlichen Rond wird eine Wende-
platie, in der Dimension mit 

,l6,00 
m Durchmesser ouch für dreicchsige

Müllfohzeuge geeignet, ousgewiesen. Diese Wendeplotte kann bei der
spöter-err Verlöngerung der Str"aße als Pcrkfiöche verwendet werderr ocler
wird rückgebout. Von hier ous ist die Erschließung der 5 nördlich geiegenen
Bouplötze mit einem befohrbaren Wohnweg vorgesehen.

Die vorgesehene Verkehrsführung wird bewirken, doss kein Fremdverkehr in
dcs Bougebiet getongt. Die Erschließungsstroße ist deshclb mif dem heute
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für obgeschlossene Wohngebiete übiichen Maß von 5,50 m Breite ousge-
wiesen. Sie soll als Mischflöche für Kraftfqhzeuge und Fußgönger, olso ohne
separcten Gehweg, gestoltet werden.

Der kleinen Stichstroße erhölt ols "befohrborer Wohnweg" noch der RAS - E

eine Breite von 4,75 m. Sie ist mii einem kleinen, plotzspcrenden Pkw -
gerechten Wendehommer versehen; es erscheint den künftigen Bewoh-
nern zumutbor, clen tr4üileimer zur größeren Strcße zu bringen.

Die Wasserversorgung ist durch Anschluss on dos vorhondene Netz
gesichert.

4. Festgesetzle Art und zulössiges ftiioß der bouliehen Nutzung

Festgesetzt ist ein Allgemeines Wohngebiet. Hiezu wurde, ouch wenn
dovon ouszugehen ist, doss ousschließlich Wohnbebouung entstehen wird,
kein Ausschluss der noch $ 4 Abs. 2 BoUNVO zulössigen Nutzungen vorge-
nommen. So wören Cie der Versorgung Ces Gebieies Cienenden Löden,
Schonk- und Speisewirtschoften sowie nicht störende Hondwerksbetriebe
r-ind Anlogen für kirchrliche, kulturelie, soziole, gesundheitliche und sporiliche
Zwecke eine guie Ergönzung zum Wohnen und sind deshoib zugeiossen.

Lediglich die Ausnohmen noch $ 4 Abs.3 Nr.4 u.5 BoUNVO - Gorten-
boubetriebe und Tonkstellen - sind in einem kleinen, im löndlichen Raum
liegenden Bougebiet unpossend und desholb ousgeschlossen

im Rohmen cier öffeniiichen Ausiegung gem. $ 3 Abs.2 und $ 4 Abs.2 hot
dcs Londrotsomf Woldshut, in der Stellungnahme ,,Londwirfschoft" ouf die
Problemotik ,,Allgemeines Wohngebiet" und ,,londwirtschoftliche Hofstelle
mit Tierhaltung" hingewiesen. Es wird die Gefohr gesehen, closs durch dos
Entsiehen von Wohnhöusern in direkter Nöhe des vorhondenen Kuhstolles
es zu Konfliktsituctionen bz+;. Beeintr'öchtigungen kcrnmen konn, die
erhebiiche Auflogen cies iondwirfschofiiichen Betriebes zur Foige hoben
köi'r rren. Vom Eigentü rner des c n grenzenden Lo ndwirtschoftsbetriebes
wurde Bedenken geöußert, doss die eingetrogenen Grundstücke Nr. 12* 15

liegen zu noh on dem Grundstück Flst.Nr. l}gll mit londwirtschqftlich
genutzten Stcllungen liegen; dos Londwirfschoftscmt empfiehlt einen
Abstcnd von mindestens 80 Metern.
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Von Seiten er Gemeinde wird dies nicht ols erheblich ongesehen. Noch
den Vorgqben des Bourechts ist im Zuge der Herobzonung es ohne weiteres
möglich, ein Mischgebiet {Ml) oder Dorfgebiet {MD), wie es die Bebouung
löngs oder hinter der Houptstroße in tottstetten de foeto dorstellt, on ein
Allgemeines Wohngebiet ongrenzen zu lossen.

Zum onderen findet dos Wohnen in einer kleinen Gemeincie wie Lottstetten
im ollgemeinen neben londwirtschoftlicher Nutzung wie Kuhweiden und
Stöllen stott; diese Lörm- und Geruchsemissionen sind somit ols ortsüblich zu

bezeichnen.

Dies w,urde offensichtlich ouch beider Genehmigung des Kuhstolles im Jchr
l981 dureh cios Londratsomt Woldshut oueh so beurteilt. Damois wor der
Kindergarien in cc.30 m Entfernung von dem Kuhstall bereits vorhonden.

Dos Moß der boulichen i.lutzung entsprichi in der Grundflöchenzohl mit 0,4
der moximolen Vorgobe des $ 17 BouNVO. Um den Ausbou des Doch-
geschosses zu ermöglichen, ist ciie Geschossflöchenzohl mit 0,5, bei
zweigeschossiger Bebouung mit 0,6 festgesetzt.

5. Bquweise, überboubqre Flöchen, Geböuciehöhen, Gorogen und Neben-
onlogen

Es isi eine offene Bouweise fesigesetzi, d.h. es isi ein seitlicher Grenzobstond
entspr. der LBO Boden - Würftemberg einzuholten.

Die Bougrenzen sind großzügig eingetrogen, um den Bouherren eine in-
dividuelle Ausnützung der Grundstücke und Stellung der Geböude zu

ermöglichen; desholb ist ouch keine Houptgeböude- bzw. Firstrichtung vor-
gegeben. Um jecloch die cls nicht überbtrubcr ousgewiesenen Flöchen
freizuholten, sind Gorogen und Nebenonlogen nur innerholb der Bou-
grenzen zulössig.

Dos Gelönde ist nohezu vöiiig eben. Um Abgrobungerr gegerrüber der
vorhondenen Gelöndeformotion nicht zu stork in Erscheinung treten zu

lossen und zum Erreichen einer gewissen Einheit im Siedlungsbild sind die
Geböudewondhöhen {Troufhöhen} und Firsthöhen jeweils beschrönkt. Es

wird vom vorhondenen Gelönde cus gemesscn.


















































